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Abstract

A legal minimum wage of 8.50 € per hour will be introduced in Germany as of Janu-
ary 1, 2015. This paper summarizes and evaluates national and international research
findings about minimum wages. Using the IZA micro-simulation model, it also simu-
lates employment and distributional effects as well as fiscal effects of the reform and
compares them with other studies. Whereas employment losses cannot be excluded and
poverty reductions seem not to be likely, the evidence is not strong enough to make
clear-cut predictions for Germany. Therefore, the study argues for a systematic and inde-
pendent scientific evaluation of the newly introduced legal minimum wage in Germany.
This could provide policymakers and voters with solid empirical evidence, and offer
them a fair chance to suggest modifications through the electoral process.

Zusammenfassung

Der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro je Stunde wird zum 1. Januar
2015 in Deutschland eingeführt. Dieser Beitrag fasst die vorliegenden nationalen und
internationalen Erfahrungen mit Mindestlöhnen zusammen. Dabei werden die Beschäfti-
gungs- und Verteilungswirkungen sowie die fiskalischen Effekte mit Hilfe des IZA-Mik-
rosimulationsmodells abgeschätzt und mit Ergebnissen aus aktuellen Studien verglichen.
Es zeigt sich, dass die Ergebnisse aus der Analyse von Branchenmindestlöhnen und aus
Mikrosimulationen trotz aufgezeigter Problempotenziale keine abschließende Beurtei-
lung erlauben. Deshalb plädieren die Autoren für eine systematische und unabhängige
wissenschaftliche Begleitforschung und Evaluation des gesetzlichen Mindestlohns. Dies
lässt Politik und Wählern eine faire Option für eine Kurskorrektur.
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1. Einleitung

Der gesetzlicheMindestlohn für Deutschland in Höhe von 8,50 Euro je Stun-
de zum 1. Januar 2015 ist im Sommer 2014 mit einer breiten Mehrheit des
Bundestages und des Bundesrates beschlossen worden. Er gilt für alle abhängi-
gen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland, sei es für sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse oder Minijobs.
Es gibt wenige Ausnahmen. So erhalten die etwa 2,5 Millionen Solo-Selbst-

ständigen keinen Mindestlohn, auch wenn sie zum Teil deutlich weniger je
Stunde verdienen (vgl. Brenke, 2013). Auch die etwa 1,5 Millionen Auszubil-
denden erhalten keinen Mindestlohn. Vom Mindestlohn zumindest teilweise
ausgenommen sind:
1. Langzeitarbeitslose, jedoch nur für sechs Monate bei Aufnahme einer Er-

werbstätigkeit.Das betrifft etwa eineMillion Langzeitarbeitslosenin Deutsch-
land.

2. Praktikanten, jedoch nur bei Schul- und Pflichtpraktika im Rahmen einer
Schul-, Ausbildungs- und Studienordnung. Eine Ausnahme für drei Monate
gilt bei freiwilligen Praktika vor, während und nach der Ausbildung.

3. Jugendliche unter 18 Jahren.
4. Branchen mit gültigem Tarifvertrag, der allgemeinverbindlich erklärt wer-

den kann. Sie können Tariflöhne unterhalb des Mindestlohns nutzen, jedoch
nur bis Ende des Jahres 2016. Ab 1. Januar 2017 gilt auch in diesen Bran-
chen der gesetzlicheMindestlohn.

5. Zeitungszusteller (zumeist Minijobber): Für diese Branche bedarf es keines
Tarifvertrags, um die Übergangsfrist von zwei Jahren nutzen zu können.
Auch für sie gilt der Mindestlohn erst ab 1. Januar 2017.

6. Saisonarbeit: Kost und Logis von Saisonarbeitern soll nicht auf den Min-
destlohn angerechnet werden.
Nach Angaben der Bundesregierung werden zum 1. Januar 2015 zunächst

3,7 Millionen Arbeitnehmer eine Lohnerhöhung auf 8,50 Euro erhalten, zum
1. Januar 2017 werden es dann insgesamt 4,7 Millionen Arbeitnehmer sein.
Eine Mindestlohnkommission wird alle zwei Jahre über eine Anpassung des

Mindestlohns entscheiden, erstmals im Jahr 2017. Die von der Bundesregie-
rung einzurichtendeMindestlohnkommission soll aus sieben Mitgliedern beste-
hen, wobei jeweils drei von den Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer vorgeschlagen werden. Der Vorsitzende wird auf gemeinsamen
Vorschlag der Spitzenorganisationen berufen. Zwei zusätzlicheMitglieder ohne
Stimmrecht (beratende Mitglieder) sind Wissenschaftler. Zum Vollzug des Ge-
setzes werden weitere 1.600 Zöllner die derzeit 6.400 Mitarbeiter der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit verstärken. Das Gesetz ist spätestens im Jahr 2020 zu
evaluieren (vgl. Bundesrat, 2014).
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Die beschlossene Mindestlohnregelung kann auch als großes wirtschaftliches
Experiment angesehen werden. Unsere Studie will die ökonomischen Heraus-
forderungen dieser Gesetzesregelung herausarbeiten. In Abschnitt 2 gibt sie ei-
nen Überblick über die Höhe und Ausgestaltung von Mindestlöhnen im inter-
nationalen Vergleich. Die wesentlichen Befunde zur Wirkung von Mindestlöh-
nen auf Beschäftigung und Verteilung werden in Abschnitt 3 dargelegt. Dabei
wird sowohl auf die Regelungen in wichtigen Anwendungsländern wie Groß-
britannien, die USA, Frankreich oder Spanien als auch auf die bereits bestehen-
den Branchenmindestlöhne in Deutschland eingegangen. In Abschnitt 4 wird
eine Abschätzung der möglichen Effekte des Mindestlohnes für Deutschland
mit Hilfe des am IZA entwickelten Mikrosimulationsmodells vorgenommen
und mit aktuellen Simulationsergebnissen aus anderen Studien verglichen. In
Abschnitt 5 werden Handlungsempfehlungen für die Evaluation des gesetzli-
chen Mindestlohnes entwickelt und die Notwendigkeit betont, die Wirkungen
des Mindestlohnes über einen längeren Zeitraum hinaus einer unabhängigen
wissenschaftlichen Begleitforschung zu unterziehen. Der Beitrag schließt mit
Fazit und Ausblick in Abschnitt 6 ab.

2. Höhe und Ausgestaltung von Mindestlöhnen
im OECD-Ländervergleich

Mindestlöhne sind in Europa weit verbreitet, unterscheiden sich aber maßgeb-
lich in ihrer Ausgestaltung. Dadurch können ökonomische Effekte einer solchen
Lohnuntergrenze unterschiedlich ausfallen. Zu den Unterschieden gehören die
Höhe, der Beschäftigtenkreis, für den der Mindestlohn gilt, sowie die Anpas-
sungsmechanismen der Mindestlohnhöhe. Hinzu kommen die heterogene
Struktur der Arbeitsmärkte und die Unterschiede in den sozialen Sicherungssys-
temen und mögliche Kompensationsmaßnahmen zur Abmilderung negativer
Begleiterscheinungen.
Auch die Organisation der Mindestlohnsetzung kann einen maßgeblichen

Einfluss auf dessen Höhe ausüben. Garnero et al. (2013) zeigen in einem euro-
päischen Vergleich für die Jahre 2008 bis 2010 auf, dass gewerkschaftlich orga-
nisierte sektorale Tariflöhne tendenziell in einem höheren Mindestlohnniveau
resultieren als gesetzliche Mindestlöhne. Werden diese, wie zum Beispiel in
Italien, mit einer hohen Abdeckung der Tarifverträge kombiniert, führt dies zu
einem griffigeren Regime als in vielen Ländern mit gesetzlichen Mindestlöh-
nen. Diesbezüglich beginnt auch Deutschland nicht bei null. Besteht doch be-
reits ein differenziertes Tarifvertragssystem mit Mindestlöhnen, die durch Ge-
werkschaften und Arbeitgeber vereinbart werden und für allgemein verbindlich
erklärt werden können. So haben die bestehenden Branchenmindestlöhne zum
Teil schon recht hohe Niveaus erreicht.1
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1 Eine aktuelle Übersicht dazu findet sich beispielsweise in Böckler Impuls 10 /2014
(4. 6. 2014), S. 3.
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Mindestlöhne lassen sich zwischen verschiedenen Ländern vergleichen,
wenn sie zum Medianlohn in Bezug gesetzt werden (Kaitz-Index). Als Berech-
nungs- und Vergleichsgrundlage für den Kaitz-Index dient der Verdienst der
Vollzeitarbeitnehmer. Dieser lag im Jahr 2012 für sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte bei 17,10 EUR. Für Deutschland ergibt sich daraus ein Kaitz-In-
dex-Wert von rund 50%, was europaweit im oberen Mittelfeld liegen würde
(Abbildung 1).
Dieser allgemeine Wert verdeckt allerdings die Tatsache, dass der generelle

Mindestlohn die verschiedenen Landesteile und Gruppen von Arbeitnehmern
sehr unterschiedlich betreffen wird. Durch die Herausnahme der Teilzeitbe-
schäftigten ist der Index zwar international vergleichbar, aber nur von begrenz-
ter Aussagekraft, da der Mindestlohn ja auch auf Teilzeitbeschäftigte und ge-
ringfügig Beschäftigte einwirken wird. Unter deren Einbeziehung ergibt sich
ein Medianlohn von rund 14,00 EUR für Deutschland im Jahre 2011 (vgl.
Brenke/Müller, 2013; Kalina/Weinkopf, 2013) und ein sehr hoher Index-Wert
von 60%2. Die Nichtbeachtung der Teilzeit im Kaitz-Index kann also zu einer
erheblich verzerrten Sichtweise bei Beurteilungen des Eingriffes des Mindest-
lohnes führen. Dies ist aufgrund der hohen Teilzeitquote gerade in Deutschland
von Belang. Laut SOEP-Daten aus dem Jahre 2011 sind nur 41% der Personen
mit einem Bruttostundenlohn von unter 8,50 Euro vollzeitbeschäftigt (Brenke/
Müller 2013). Nur 10% aller Vollzeitbeschäftigten verdienten unter 8,50 Euro.
Es sind also die Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten sowie Schüler und Stu-
denten, die hauptsächlich von der gesetzlichen Lohnuntergrenze betroffen sein
werden.
Sehr maßgebliche Unterschiede in der Eingriffstiefe des allgemeinen Min-

destlohnes treten zudem hervor, wenn der Kaitz-Index separat für Ost- und
Westdeutschland berechnet wird. Im Jahre 2011 hätte er laut Brautzsch/Schultz
(2013) für Ostdeutschland bei 71% notiert, für Westdeutschland hingegen bei
54%3. Dies ist umso bemerkenswerter, weil in Ostdeutschland zudem der An-
teil der Vollzeitbeschäftigten höher liegt. Der große Unterschied zeigt auf, dass
der Niedriglohnbereich in Ostdeutschland viel stärker von der Einführung des
allgemeingültigen Mindestlohnes betroffen sein wird als im Westen.
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2 Hierzu ist zu erwähnen, dass sich Kaitz-Index-Werte, die Teilzeit- und geringfügig
Beschäftigte umfassen, derzeit nicht international vergleichen lassen, da aktuell die Da-
ten und vereinheitlichen Definitionen hierzu fehlen. Die bestehenden OECD-Daten ba-
sieren auf Vollzeitbeschäftigung.

3 Hierbei ist zu beachten, dass die absolute Höhe des Kaitz-Index auch von Unter-
schieden in der statistischen Erhebung und Berechnung beeinflusst ist. Der hier zitierte
Beitrag nutzt Daten des SOEP, wohingegen der anfangs erwähnte Vollzeit-Medianlohn
für 2012 aus Daten der Bundesagentur für Arbeit generiert ist. Kluve (2013) vergleicht
verschiedene Berechnungen des Kaitz-Index und findet Differenzen im geschätzten Voll-
zeit-Medianlohn von mehr als einem halben Euro, die sich in einem Unterschied von
2 Prozentpunkten im Indexwert niederschlagen.
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Quelle: OECD.
* Hypothetischer Wert für Deutschland bei einem Mindestlohn von 8,50 EUR, basie-

rend auf einem Vollzeitmedianstundenlohn von 17,10 EUR (2.889 EUR in 169 Stun-
den). Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

Abbildung 1: Mindestlöhne in OECD-Ländern
relativ zu Vollzeitmedianlohn 2012

Des Weiteren ist von Interesse, dass sich der Kaitz-Index-Wert über die Zeit
relativ schnell reduziert, da die Stundenverdienste maßgeblichen jährlichen
Steigerungen ausgesetzt sind. Möller (2014) hat auf Basis dieser Steigerungs-
raten, die sich in den letzten Jahren zwischen 2,5 und 3,5% bewegt haben, die
erwähnten Indexwerte für Ost- und Westdeutschland fortgeschrieben; er prog-
nostiziert Werte für Ende 2014 von 65% bzw. 49%. Für eine längerfristige
Fortschreibung wäre allerdings zu beachten, dass regelmäßige Erhöhungen des
gesetzlichenMindestlohns von der zu bildenden Kommission diskutiert werden
und zu erwarten sind.
Schließlich gilt es zu berücksichtigen, dass die institutionellen Bedingungen

der Mindestlohnsetzung die Höhe des Kaitz-Index beeinflussen. So hätte sich
auf Grundlage der bisherigen sektoralen Mindestlöhne in Deutschland im Jahre
2008 ein durchschnittlicher Kaitz-Index von 60% errechnet (Garnero et al.
2013). Diesem hohen Wert hinsichtlich Eingriffstiefe steht allerdings die be-
schränkte Reichweite der Tarifverträge gegenüber (Abdeckung 56%). Der ge-
nerelle Mindestlohn wird die Frage der Abwägung zwischen spezifischeren,
tendenziell höheren Branchenmindestlöhnen und einer möglichst hohen Abde-
ckung zugunsten des letzteren Arguments verändern.
Alles in allem ist festzuhalten, dass sich der per 2015 in Deutschland einzu-

führende gesetzliche Mindestlohn aus europäischer Sicht auf vergleichsweise
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hohem Niveau bewegt. Besonders stark von der Anpassung betroffen werden
die Niedriglohnsektoren in Ostdeutschland sowie die Teilzeitbeschäftigten und
geringfügig Beschäftigten sein.
Weiterhin unterscheiden sich (gesetzliche) Mindestlöhne in der Art und Wei-

se ihrer Festlegung, wobei Lohn- und Verbraucherpreisentwicklung in unter-
schiedlichem Maße die Entscheidung determinieren. Meist wird der Mindest-
lohn von der Regierung nach Anhörung der Sozialpartner oder nach Verhand-
lungen der Sozialpartner festgelegt. In einigen Ländern wie Großbritannien
kommt dabei unabhängigen Experten eine wichtige Rolle zu. Ausnahmen von
einem allgemeinen Mindestlohn beziehen sich in der Regel auf jüngere Er-
werbspersonen, Auszubildende, Praktikanten, zum Teil auch auf Einsteiger in
den Arbeitsmarkt in einem breiteren Sinne (vgl. Tabelle im Anhang). Man
könnte auch daran denken, Studenten, Langzeitarbeitarbeitslose, Arbeitnehmer
über 60 Jahre oder Rentner auszunehmen. Tabelle 1 im Anhang gibt einen
Überblick über die im Ausland praktizierten Anpassungsmechanismen und
Sonderregelungen.
Auch der Anteil der Beschäftigten, die unmittelbar vom Mindestlohn betrof-

fen sind, d. h. auf der Höhe des Mindestlohnes entlohnt werden, unterscheidet
sich stark von Land zu Land. Bezogen auf Vollzeitbeschäftigte in Betrieben
über 10 Beschäftigte waren Ende 2010 nach Angaben von Eurostat über 10%
der Arbeitnehmer in Slowenien, Litauen und Lettland sowie Luxemburg im
Entlohnungsbereich bis 105% des Mindestlohnes zu beobachten, während der
Anteil in Polen, Irland und Frankreich knapp unter 10% lag, in allen übrigen
EU-Staaten jedoch unter 5%, in Spanien sogar deutlich unter einem Prozent.
Diese Anteile sind in Ländern mit relativ hohen Mindestlöhnen also in der Ten-
denz höher. In Deutschland würde der Mindestlohn von 8,50 EUR etwa 10%
der Vollzeitbeschäftigten und 17% aller derzeit abhängig Beschäftigten unmit-
telbar betreffen, also sehr hohe Werte im internationalen Vergleich. Dies hat
auch mit einer stärkeren Erfassung von Teilzeitjobs, Minijobs und anderen fle-
xiblen Jobs zu tun (Brenke/Müller, 2013).

3. Wirkungen von Mindestlöhnen
auf Beschäftigung und Verteilung –
Ergebnisse aus ex post-Evaluationen

3.1 Ausländische Erfahrungen4

Im Folgenden werden die Auswirkungen von gesetzlichen Mindestlöhnen
auf die Beschäftigung in einigen ausgewählten Ländern diskutiert, für die auch
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4 Vgl. hierzu auch die internationale Fachtagung des IZA am 20. 3. 2014 in Berlin
(http://www.iza.org/conference_files/Milo_2014/viewProgram?conf_id=2616). Mindest-
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zahlreiche Evaluationsstudien vorliegen, so dass eine Einschätzung ihrer Wir-
kungen möglich ist.
Der gesetzlicheMindestlohn in den USA existiert seit 1938 und beträgt derzeit

7,25 Dollar je Stunde, für Jugendliche gilt ein niedrigerer Stundensatz. Auch
unterscheiden sich die Mindestlöhne von Bundesstaat zu Bundesstaat erheblich
(vgl. Congressional Budget Office, 2014). Die Beschäftigungswirkungen des
Mindestlohns waren Gegenstand jahrzehntelanger wissenschaftlicher Untersu-
chungen. Neumark/Wascher (2008) kommen in einer Meta-Analyse aller ver-
fügbaren Studien zu dem Schluss, dass – bis auf wenige Ausnahmen –mit einem
Mindestlohn negative Beschäftigungseffekte einhergehen.5 Eine der wenigen
Ausnahmen ist die Studie von Card /Krueger (1994), die unter Verwendung
eines Differenz-von-Differenzen Schätzers6 nachzuweisen versuchen, dass die
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns in New Jersey im Jahr 1992 positive
Beschäftigungseffekte in Schnellrestaurants zur Folge hatte. Der Beitrag ist
jedoch methodologisch umstritten.7 Ein aktuelles Papier von Meer/West (2013)
belegt zudem die negativen Effekte für die Beschäftigungsdynamik. In den USA
wird derzeit der Vorschlag von Präsident Obama sehr kontrovers diskutiert, wo-
nach der gesetzliche Mindestlohn in drei Stufen auf 10,10 Dollar je Stunde im
Jahr 2016 erhöht werden soll. Das staatliche Budgetbüro berechnete für diesen
Vorschlag Jobverluste für 500.000 Arbeitnehmer (vgl. Congressional Budget
Office, 2014).
In Großbritannien wurde der gesetzliche Mindestlohn im Jahr 1999 einge-

führt. Seither wurde er mehrfach erhöht und liegt jetzt bei 6,31 Pfund Sterling
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löhne sind jedoch auch beispielsweise in Ländern wie China Gegenstand der Analyse.
Dort werden Mindestlöhne regional festgelegt. Eine Reform Anfang der 2000er Jahre
hat den Anwendungsbereich der Mindestlöhne ebenso wie die Durchsetzung verschärft.
Aktuelle Studien der Beschäftigungswirkungen auf die regionalen Arbeitsmärkte in Chi-
na zeigen insgesamt nur geringe Effekte des Mindestlohnes, allerdings sind weniger pro-
fitable Firmen, solche mit niedrigeren Ausgangslöhnen sowie Beschäftigte mit geringer
Qualifikation, Frauen und Jüngere besonders betroffen (Fang/Lin, 2013, Huang et al.,
2014).

5 Zu ähnlichen Schlußfolgerungen kommen Beiträge im Rahmen des IZA World of
Labor Projektes, das Grundlagen für eine evidenzbasierte Politikberatung im Bereich der
Arbeitsökonomie vorlegt. Vgl. dazu Hamermesh (2014) und Neumark (2014), die zu
dem Schluss kommen, dass empirisch gesehen eine Zunahme der Arbeitskosten letztlich
zu Arbeitsplatzverlusten führt.

6 Im sog. Differenz-von-Differenzen-Verfahren wird die Vorher-Nachher Differenz in
der jeweiligen Zielgröße sowohl für die vom Mindestlohn betroffenen Gruppe (Treat-
mentgruppe) und einer nicht betroffenen Gruppe (Kontrollgruppe) gebildet. Durch die
Differenz dieser beiden Terme ergibt sich wiederum der Wirkungseffekt des Mindestloh-
nes. Dieser ist unter der Annahme konsistent identifiziert, dass sich die Zielgrößen der
Treatmentgruppe ohne die Mindestlohneinführung parallel zu denen der Kontrollgruppe
entwickelt hätten.

7 Vgl. zu der Debatte Boeri /van Ours (2013) und insbesondere Neumark/Wascher
(2008).
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je Stunde. Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren sowie Auszubildende erhal-
ten geringere Mindestlöhne. Die Beschäftigungs- und Verteilungseffekte sowie
die fiskalischen Wirkungen werden seit Jahren von der so genannten Low Pay
Commission untersucht, die auf der Basis empirischer Analysen jährlich Emp-
fehlungen zur Anpassung des Mindestlohnes formuliert, die von der Regierung
bislang stets übernommen wurden. Diese unabhängige Kommission, bestehend
aus Vertretern der Arbeitgeber, der Gewerkschaften und unabhängigen Exper-
ten, legte im Jahr 2013 dem Parlament ihren 14. Bericht vor. Dolton et al.
(2012) untersuchten im Auftrag der Low Pay Commission die mittel- bis lang-
fristigen Wirkungen der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Mittels
Differenz-von-DifferenzenSchätzungen zur Kausalanalyse ermitteln sie positi-
ve signifikante Beschäftigungseffekte und die Lohnungleichheit (nicht die Ein-
kommensungleichheit) nimmt am unteren Ende der Lohnverteilung ab. Bislang
konnten keine signifikanten negativen Beschäftigungswirkungen nachgewiesen
werden. Hierbei muss das in Großbritannien zum Zeitpunkt der Einführung
sehr moderate Mindestlohnniveau, die insgesamt dynamische Wirtschaftsent-
wicklung in den Folgejahren und die große Flexibilität des britischen Arbeits-
marktes insgesamt berücksichtigt werden.

Bei der Betrachtung der heterogenen Mindestlohnregelungen in Europa ist
die französische Regelung von besonderem Interesse. Der Mindestlohn SMIC
in Frankreich zeichnet sich durch eine relativ restriktive Ausgestaltung aus, da
nur sehr wenige Ausnahmen bestehen. Nur für Jugendliche unter 18 mit gerin-
ger Berufserfahrung sowie Auszubildende bis 26 und Praktikanten gelten ge-
sonderte abgesenkte Sätze. Generell ist der SMIC aber vergleichsweise hoch,
sowohl absolut (9,53 EUR je Stunde bei 35 Stunden in der Woche) als auch in
Relation zum Medianlohn in Frankreich (vgl. Abbildung 1), so dass er auch
einen höheren Anteil der Beschäftigten als in anderen Ländern direkt betrifft.
Als besonders problematisch kann der Anpassungsmechanismus angesehen
werden, der auf die Mindestlohnhöhe angewendet wird: Zum einen werden die
Mindestlöhne automatisch an die Inflation angepasst. Zum anderen muss der
Mindestlohn an die durchschnittliche Lohnentwicklung angepasst werden, wo-
bei eine Kommission der Regierung einen Vorschlag unterbreitet. Die Regie-
rung hat jedoch die letzte Verantwortung für die Erhöhung des SMIC.

Der letztgenannte Mechanismus ist problematisch, da der Mindestlohn selbst
einen Einfluss auf die durchschnittliche Lohnentwicklung hat. Es kommt somit
zu einer selbstinduzierten Mindestlohnerhöhung durch eine Mindestlohner-
höhung. Cette et al. (2013) erwähnen Studien von Bazen/Martin (1991) sowie
Desplatz et al. (2003), die eine positive Korrelation zwischen der Mindestlohn-
erhöhung und der durchschnittlichen Lohnentwicklung in Frankreich bestäti-
gen. Es ergab sich, dass nicht nur der Lohn der untersten Einkommensschichten
angehoben wurde, sondern auch die Löhne oberhalb des Mindestlohnniveaus
(Koubi /Lhommeau, 2007; Goaran/Muller, 2011). Der hohe Mindestlohn in
Frankreich hat allerdings stärker als in anderen Ländern dazu beigetragen, die
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Unterschiede zwischen niedrigen und höheren Löhnen zu verkleinern und ein
Wachstum der Lohnspreizung zu unterbinden (Frémeaux/Piketty 2013). Nach
Berechnung von Aeberhardt/Givord/Marbot (2012) reichen diese Effekte bis
zum siebten Lohndezil. Erklären lässt sich die Anhebung der Löhne oberhalb
des Mindestlohns durch die Erwartung, dass sich durch den Mindestlohn und
die Anhebung seiner Grenze die Wahrnehmung eines fairen Lohnes bei den Ar-
beitnehmern nach oben korrigiert (Falk et al., 2006), wodurch der Reservations-
lohn ansteigt. Unternehmen sehen sich folglich gezwungen höhere Löhne zu
bezahlen.

Neben diesem, in Bezug auf die Lohnhöhe, positivem Spill-over Effekt des
Mindestlohns, kann sich jedoch ein möglicherweise langfristig negativ wirken-
der Effekt einstellen. Aghion /Algan/Cahuc (2008) argumentieren, dass eine
staatliche Lohnsetzung in Form eines Mindestlohns zu einem „crowding-out“
kooperativer Strukturen auf dem Arbeitsmarkt führen kann – mit negativen
Folgen in der langen Frist. Die Gefahr eines zu hohen Mindestlohns besteht in
einer steigenden Arbeitslosigkeit, welche oberhalb des Gleichgewichtslohns
mit der Höhe des Mindestlohns steigt.

Bereits im Jahr 2000 stellten Abowd et al. fest, dass ein höherer Mindestlohn
zu Arbeitsplatzverlusten bei Beschäftigten führt, die direkt von der Erhöhung
betroffen sind. Weitere Untersuchungen zeigen ferner, dass die negativen Be-
schäftigungseffekte des Mindestlohns für junge Arbeitnehmer in Frankreich
stärker ausfallen (Abowd et al., 1999; Cahuc et al., 2014).

Dagegen konnten Aeberhardt et al. (2012) keinen Effekt des französischen
Mindestlohns auf die Beschäftigung feststellen. Das kann auch daran liegen,
dass Unternehmen in Frankreich für Beschäftigte, die lediglich den Mindest-
lohn erhalten, auch Subventionen in Gestalt einer Entlastung bei den Arbeitge-
berbeiträgen zur Sozialversicherung erhalten. Diese staatlichen Entlastungen
haben das Ziel, negative Beschäftigungseffekte abzumindern. Ohne diese etwa
2,5 Prozent des französischen Bruttoinlandsprodukts teuren Subventionen wä-
ren in Frankreich viele Arbeitsplätze im Mindestlohnbereich aufgrund der dann
noch höheren Arbeitskosten gefährdet (Kramarz/Philippon, 2001; Cahuc /Car-
cillo, 2012; Cahuc et al., 2014). So wird deutlich, dass neben der nominellen
Höhe des Mindestlohns auch steuerliche Regelungen berücksichtigt werden
müssen, um die realen Arbeitskosten eines Mindestlohns beurteilen zu können.
Der französische Staat übernimmt damit aus Steuermitteln einen Teil der Ar-
beitskosten, die aus dem Mindestlohn resultieren.

Bereits 1968 wurde in den Niederlanden ein Mindestlohn eingeführt, der mo-
mentan bei 9,02 EUR je Stunde (bei 38 Stunden in der Woche) liegt. Eine Be-
sonderheit des niederländischen Ansatzes ist ein gradueller Anstieg des Min-
destlohns für Jugendliche zwischen 15 und 22 Jahre, die zwischen 30% und
85% des allgemeinen Mindestlohnes erhalten. Van den Berg/Ridder (1998)
finden in ihrer Untersuchung dennoch, dass der Mindestlohn insbesondere bei
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jungen Menschen mit entsprechend niedriger Produktivität zu ungewollter Ar-
beitslosigkeit führen kann. Auch van Soest (1989) kam zum Ergebnis, dass der
Mindestlohn einen negativen Effekt auf die Beschäftigung haben kann. Da die
Anpassung des niederländischen Mindestlohns weniger intensiv vollzogen
wurde als in Frankreich und der Mindestlohn gegenüber dem Median gefallen
ist, fällt der Effekt auf die Einkommensungleichheit weniger stark aus (Salver-
da et al., 2013); auch ist in den Niederlanden der Anteil niedriger Löhne über
die Zeit gestiegen, v. a. bei Teilzeitkräften und Jugendlichen, die häufig in ge-
ring entlohnten Jobs arbeiten, z. B. im Handel- und Gastgewerbe. Über eine
Anpassung des Mindestlohnes entscheidet die Regierung nach unverbindlicher
Konsultation des Sozio-Ökonomischen Rates. Der niederländische Mindest-
lohn ist im Grunde an die Lohn- und Preisentwicklung gekoppelt, die Regie-
rung kann nach autonomer Entscheidung den Mindestlohn aber auch stärker
erhöhen oder, etwa bei schlechter wirtschaftlicher Lage, einfrieren. Davon hat
sie in der Vergangenheit auch Gebrauch gemacht.
Seit 1963 besteht auch in Spanien ein gesetzlicherMindestlohn. Hierbei wird

die Höhe durch die Regierung festgelegt, und zwar nach Konsultation der So-
zialpartner. Momentan liegt dieser bei 3,91 EUR je Stunde und zeichnet sich
durch seine Starrheit aus, da Sonderregelungen nur für Praktikanten existieren,
jedoch seit 1996 nicht mehr für Jugendliche generell. Aufgrund dessen ist die
Beschäftigungswirkung des Mindestlohns auf junge Arbeitnehmer von beson-
derem Interesse. Dolado et al. (1996) untersuchten genau diese Problematik
und stellten fest, dass es für Arbeitnehmer über 18 Jahren zu positiven Beschäf-
tigungseffekten kommt, während die Effekte für unter 18-jährige negativ sind
(vgl. hierzu auch Dolado et al., 2013). Machin/Manning (1997) konnten die-
sen Zusammenhang bestätigen. Jedoch betonten sie, dass der beschäftigungs-
schaffende Effekt in älteren Beschäftigungskohorten überwiegt, wodurch es ge-
samtwirtschlich gesehen zu einer Beschäftigungszunahme kommt. Blázquez/
Llorente/Moral (2011) konnten keinen negativen Beschäftigungseffekt für jun-
ge Arbeitnehmer durch den spanischen Mindestlohn feststellen. Auf der ande-
ren Seite betonten Galán/Puente (2012) die negativen Beschäftigungseffekte
des spanischen Mindestlohns und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Einen
möglichen Erklärungsansatz für die nicht eindeutigen Ergebnisse in Spanien
liefert die Tatsache, dass der Mindestlohn in Spanien so gering ist, dass Tarif-
vereinbarungen in der Regel oberhalb des Mindestlohns liegen und der Min-
destlohn faktisch selten Anwendung findet (Ferrer-i-Carbonell et al., 2013).
Daneben wird der Mindestlohn auch in der Praxis unterlaufen, insbesondere
durch informelle Beschäftigung. Des Weiteren muss die stark zyklische Ent-
wicklung der spanischen Wirtschaft in den letzten zehn Jahren berücksichtigt
werden.
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3.2 Erfahrungen mit Branchenmindestlöhnen in Deutschland

Im Auftrag des Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurde 2011 /
2012 die Einführung oder Veränderung von branchenspezifischen Mindestlöh-
nen in folgenden Branchen evaluiert: Dachdecker, Abfallwirtschaft (ZEW
Mannheim, 2011a,b), Maler und Lackierer, Elektrohandwerk, Pflegebranche
(IAW Tübingen, 2011a,b,c), Bauhauptgewerbe (IAB, RWI und ISG, 2011), Wä-
schereidienstleistungen und Gebäudereinigung (IAQDuisburg-Essen, 2011a,b).
Die Studien decken Mindestlohneinführungen oder -veränderungen im Zeit-
raum zwischen 1997 (Dachdecker, Bauhauptgewerbe) und August 2010 (Pfle-
ge) ab (vgl. hierzu auch Möller, 2012).
Der Großteil dieser Studien bedient sich mikroökonometrischer Methoden,

um eine kausale Wirkungsanalyse zur Einführung des Mindestlohnes durchzu-
führen. Eine Ausnahme stellt die Studie zur Evaluation des Mindestlohnes in
den Wäschereidienstleistungen dar. Hier konnten solche Analysen aufgrund
fehlender Datenquellen nicht realisiert werden, so dass diese Evaluation auf
Betriebsfallstudien und Expertengesprächen aufbaut.
In den anderen branchenspezifischen Analysen wird wieder die Bildung von

doppelten Differenzen benutzt, um Effekte des Mindestlohnes auf verschiedene
Zielgrößen zu identifizieren (Differenz-von-Differenzen-Verfahren). Die bei
diesem Verfahren nötige Annahme, dass sich die Zielgrößen der Treatment-
gruppe ohne die Mindestlohneinführung parallel zu denen der Kontrollgruppe
entwickelt hätten, kann empirisch nicht getestet werden; ihre Erfüllung wird
jedoch durch die Auswahl einer geeigneten Kontrollgruppe wahrscheinlicher.
Diese ist daher in allen Studien von zentraler Bedeutung. Zum einen können
Arbeitnehmer in ähnlichen Branchen oder mit ähnlichen Berufstätigkeiten als
Kontrollgruppe eingesetzt werden. Alternativ stellen Arbeitnehmer, die in der
betroffenen Branche tätig sind, jedoch bereits vor Einführung des Mindestloh-
nes ein Salär in mindestens dessen Höhe erhalten haben, eine mögliche Kon-
trollgruppe dar8. Ein Großteil der Studien bedient sich beider Möglichkeiten,
um die identifizierten Effekte auf ihre Robustheit überprüfen zu können.
Weiterhin ist die Verfügbarkeit von aussagekräftigen Datenquellen ein zen-

traler Bestandteil der Wirkungsanalyse. Diese müssen insbesondere über den
Zeitraum von Interesse, also vor und nach Einführung des Mindestlohnes, ver-
fügbar sein. Weiterhin müssen sie die eindeutige Einteilung der Arbeitnehmer
in Treatment- und Kontrollgruppe sicherstellen sowie eine ausreichende Anzahl
an Beobachtungen erreichen.
In der Studie zur Dachdeckerbranche sowie zur Abfallwirtschaft durch das

ZEW Mannheim werden Betriebsbefragungen mit administrativen Daten der
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Bundesagentur für Arbeit und dem Mannheimer Unternehmenspanel verbun-
den. Ähnlich hierzu verwendet das IAW Tübingen in seinen Analysen zur
Branche der Maler und Lackierer sowie des Elektrohandwerkes Betriebsbefra-
gungen und amtliche Erwerbsbiografien (ebenfalls Bundesagentur für Arbeit).
Im Fall der ebenfalls durch das IAW analysierten Pflegebranche reichen amt-
liche Datenquellen nicht aus, um Wirkungsanalysen durchzuführen, so dass
ausschließlich auf Betriebs- und Arbeitnehmerbefragungen zurückgegriffen
wird. Bei der durch das IAQ Duisburg-Essen erstellten Studie zur Gebäuderei-
nigungsbranche wurden amtliche Erwerbsbiografien und der Mikrozensus ver-
wendet, um die Beschäftigungseffekte der Veränderungen der vereinbarten
Mindestlöhne zu berechnen. Die beiden Datenquellen lassen allerdings nicht
zu, individuelle Stundenlöhne ausreichend präzise zu berechnen, sodass die Be-
troffenheit eines Arbeitnehmers durch den Mindestlohn nur unzureichend fest-
gestellt werden kann. Das IAB Nürnberg verwendet für die Evaluierung des
Mindestlohnes in der Baubranche amtliche Daten, die zusammenhängende In-
formationen zu Arbeitgeber und Arbeitnehmer enthalten und verbindet diese
ebenfalls mit Informationen aus Betriebsbefragungen.
Bei der Darstellung der aus den empirischen Analysen resultierenden Ergeb-

nisse weist ein Großteil der Studien auf die heterogene Eingriffsintensität des
Mindestlohnes zwischen West- und Ostdeutschland hin. Da vor Einführung des
Mindestlohnes in Westdeutschland das Lohnniveau in der betroffenen Branche
näher an dessen Höhe war, waren Arbeitnehmer hier ex-ante weniger von der
jeweiligen Einführung betroffen. Diese Erwartung wird durch ex-post Analy-
sen zum Lohnniveau vor und nach der Einführung bestätigt.
Weniger klare Effekte werden im Hinblick auf die zentrale Zielgrößen Be-

schäftigung sowie die Umsatz- und Wettbewerbssituation gefunden; Vertei-
lungsanalysen wurden nicht durchgeführt. Keine der Studien identifiziert ro-
buste und eindeutige Beschäftigungseffekte. Die Autoren weisen zwar darauf
hin, dass die Einführung des branchenspezifischen Mindestlohnes nicht zu
maßgeblichen Beschäftigungswirkungen im positiven oder negativen Sinne ge-
führt hat. Aufgrund von empirischen Herausforderungen, denen die Datenlage
nicht ausreichend gerecht werden konnte, formulieren sie daher keine eindeuti-
ge Schlussfolgerung. So werden als Hinweise auf nicht erfüllte Identifikations-
annahmen in der empirischen Analyse widersprüchliche Ergebnisse zwischen
verschiedenen Kontrollgruppenansätzen genannt. Weiterhin wird herausge-
stellt, dass für konjunkturelle Schwankungen durch die empirischen Ansätze
nicht immer ausreichend kontrolliert werden kann. Schließlich war der Be-
obachtungszeitraum in den meisten Fällen nicht ausreichend, um mögliche
Langzeiteffekte in Betracht zu nehmen9.
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Ähnlich hierzu ergeben auch Analysen zur Umsatz- und Wettbewerbssitua-
tion nur vorläufige Ergebnisse. Diese weisen jedoch darauf hin, dass der Min-
destlohn den Umsatz der betroffenen Betriebe nicht stark betroffen hat. So
konnten potenziell negative Umsatzwirkungen durch leichte Preissteigerungen
an die Verbraucher weitergegeben werden. Dabei wurden keine signifikanten
Effekte auf die Wettbewerbssituation in der Branche identifiziert. Die Autoren
stellen jedoch auch hier die empirische Validität der Ergebnisse als nicht gesi-
chert dar, im Wesentlichen aus denselben bereits erwähnten Gründen, nämlich
der Einschränkungen bei der Datenlage und den Beobachtungszeiträumen.

4. Beschäftigungs- und Verteilungseffekte sowie
fiskalische Wirkungen des gesetzlichen Mindestlohns –

Ergebnisse aus Mikrosimulationsstudien

Die Beschäftigungseffekte der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns
waren in den letzten Jahren Gegenstand mehrerer Mikrosimulationsstudien (ex
ante-Evaluationen). Alle älteren Mikrosimulationsstudien kommen zu dem ein-
deutigen Ergebnis, dass negative Beschäftigungseffekte eines Mindestlohnes
zwischen etwa 500.000 und einer Million Beschäftigten liegen werden (vgl.
Ragnitz/Thum, 2007; Bachmann et al., 2008; Müller/Steiner, 2010).

4.1. Die Mikrosimulationsstudie des IZA

Im Jahr 2014 wurden eine aktuelle Analyse zu den Wirkungen eines Min-
destlohns in Höhe von 8,50 Euro je Stunde mit dem Mikrosimulationsmodell
des IZA (IZAΨMod) durchgeführt (vgl. Arni et al., 2014a; Löffler et al., 2014;
Peichl et al., 2010). Das IZA-Mikrosimulationsmodell ist ein statisches, struk-
turelles Haushaltsarbeitsangebotsmodell in Anlehnung an Van Soest (1995). Es
werden die Mikrodaten des Sozio-Oekonomischen Panels (SOEP) verwendet,
um die Arbeitsangebotsentscheidung der Haushaltsmitglieder als optimale
Wahl zwischen einer begrenzten Anzahl von möglichen Arbeitszeitkategorien
zu modellieren. Paar-Haushalte treffen ihre Arbeitsangebotsentscheidung per
Annahme gemeinsam. Weitere Determinanten des Arbeitsangebots (neben
Freizeit und Konsum) sind verschiedene beobachtbare Eigenschaften der Haus-
halte. Darüber hinaus trägt das Modell auch der Tatsache Rechnung, dass
Haushalte nicht jede Sozialleistung, für die sie berechtigt sind, auf Grund von
Unkenntnis oder gefühlter Stigmatisierung auch beantragen. Das bedeutet, dass
in jeder Arbeitszeitkategorie mit Anspruch auf eine Sozialleistung die Option
besteht, diese zu beantragen oder auch nicht („Take-Up-Simulation“).

Neben dem benötigten Zeitaufwand hängt der spezifische Nutzen einer Ar-
beitszeitkategorie vom damit verbundenen Nettoeinkommen ab. Dies wiede-
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rum ist abhängig vom individuellen, am Markt erzielbaren Stundenlohn sowie
den geltenden Regelungen im Steuer- und Transfersystem. Es wird unterstellt,
dass die jeweils nutzenmaximale Alternative gewählt wird. Unter dieser Prä-
misse lassen sich die Parameter einer Nutzenfunktion empirisch schätzen.
Durch Eingriffe in das Steuer- und Transfersystem – oder wie im vorliegen-

den Fall durch Manipulation des Stundenlohns – verändert sich der Nutzen ein-
zelner Arbeitszeitkategorien, so dass es im Einzelfall zu Verhaltensänderungen
kommen kann. Dies ist genau dann der Fall, wenn eine andere Arbeitszeitkate-
gorie durch die Änderung des Nettoeinkommens einen höheren Nutzen impli-
ziert, als die im Status quo gewählte. Die Arbeitsangebotseffekte ergeben sich
als Summe aus simulierten individuellen nutzenmaximierenden Entscheidun-
gen vor dem Hintergrund veränderter monetärer Erwerbsanreize. Einem mögli-
cherweise positiven Effekt auf das Arbeitsangebot durch verstärkte Arbeitsan-
reize eines Mindestlohns, die zum Eintritt in den Arbeitsmarkt oder zu einer
Ausweitung der Arbeitszeiten führen können, stehen jedoch negative Nachfra-
gereaktionen auf der Arbeitgeberseite entgegen.
Ausgehend von einem bindenden Mindestlohn von 8,50 EUR brutto pro

Stunde wird angenommen, dass die Arbeitsnachfragekurve unverändert bleibt10
und keine strukturelle Anpassung an den Mindestlohn stattfindet, so dass von
konstanten geschätzten Arbeitsnachfrageelastizitäten getrennt für Hoch-, Mittel
und Niedrigqualifizierte ausgegangen werden kann11. Zum Beispiel bleibt eine
denkbare Anpassung der gesamten Lohnstruktur auch oberhalb des Mindest-
lohns an die Mindestlohnerhöhung unberücksichtigt. Dies würde weit höhere
Lohnkosten nach sich ziehen und könnte über steigende Güterpreise zusätz-
liche indirekte Beschäftigungseffekte mit sich bringen. Der direkte Beschäf-
tigungseffekt wird hier als arbeitgeberseitige Anpassung der Beschäftigung
an das neue Lohnniveau simuliert. Per Annahme werden die Beschäftigten
mit den geringsten Stundenlöhnen als Approximation für geringste Produktivi-
tät zuerst entlassen. Dabei ist zu beachten, dass diesen Mikrosimulationen
ein kompetitives Arbeitsmarktmodell (also kein Monopson-Modell) zugrunde
liegt, so dass eine Lohnerhöhung immer zu negativen Beschäftigungseffekten
führen muss. Eine Beschäftigungszunahme ist modelltheoretisch nicht möglich.
Auf der anderen Seite fokussiert das Modell auf die Angebotsseite, reflektiert
also insbesondere die Wirkungen auf das Arbeitsangebot. Es werden dabei drei
Szenarien unterschieden:
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1. Der statische Effekt: Keine Anpassung an Arbeitsnachfrage oder Arbeitsan-
gebotsreaktionen, Beschäftigung bleibt wie im Status quo, lediglich Auf-
kommenseffekte durch Anpassung des Nominallohns.

2. Der Arbeitsangebotseffekt: Steigende Löhne steigern die Arbeitsanreize und
führen zu einem höheren gewünschten Arbeitsangebot als im Status quo.

3. Der Beschäftigungseffekt: Es wird weniger Arbeit nachgefragt, da die Nach-
fragekurve per Annahme unverändert bleibt. Die Beschäftigung sinkt im
Vergleich zum Status quo.

Tabelle 1

Ergebnisse der Mikrosimulation nach Anpassung
von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage – Effekte auf die Beschäftigung

Nach
Arbeitsangebot

Nach
Arbeitsnachfrage

Nach
Arbeitsangebot

Nach
Arbeitsnachfrage

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
in 1.000 in%

Total 74,5 149,8 –169,4 –400,5 0,4 0,8 –1,0 –2,2
West 38,6 99,9 –97,8 –319,0 0,3 0,7 –0,7 –2,2
Ost 35,9 49,9 –71,6 –81,5 1,1 1,5 –2,2 –2,5
Arbeitslos 9,0 21,3 –16,2 –13,7 0,7 0,9 –1,3 –0,6
Teilzeit 20,2 80,0 –88,6 –280,4 0,9 1,2 –4,2 –4,1
Vollzeit 45,4 48,4 –64,5 –106,4 0,3 0,5 –0,5 –1,2
Single,
keine Kinder 38,4 57,5 –99,5 –178,0 0,6 1,0 –1,5 –3,0
Single,
mit Kindern 0,2 23,4 0,0 –33,3 0,1 1,8 0,0 –2,5
Paar,
keine Kinder 19,4 33,8 –45,6 –92,9 0,3 0,5 –0,8 –1,5
Paar,
mit Kindern 16,5 35,1 –24,3 –96,3 0,3 0,8 –0,5 –2,2
Hohe
Qualifikation 5,5 20,0 –8,9 –49,6 0,1 0,4 –0,2 –0,9
Mittlere
Qualifikation 52,9 96,5 –76,4 –189,2 0,5 0,9 –0,7 –1,8
Niedrige
Qualifikation 16,1 33,3 –84,1 –161,7 1,1 1,8 –5,6 –8,8
Single, Mini 7,6 24,5 –55,7 –99,1 1,8 4,1 –13,5 –16,4
Single, Midi 3,5 16,2 –26,5 –66,7 2,1 5,5 –16,1 –22,8
Paar, 1 Mini 4,0 24,0 –19,3 –93,0 0,3 2,2 –1,7 –8,6
Paar, 1 Midi 3,7 10,3 –16,8 –28,5 0,8 1,9 –3,4 –5,3
Paar, Mini,
Midi 0,8 0,5 –6,6 –5,5 3,8 2,7 –32,1 –32,2
Paar, 2 Mini 1,0 0,7 –5,8 –0,7 3,7 2,9 –20,7 –3,0
Andere
Konstellation 53,9 73,6 –38,7 –107,0 0,4 0,5 –0,3 –0,7
Gesamt 224,3 –569,8 0,6 –1,6

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis des IZA-Mikrosimulationsmodells.
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Nach unseren Simulationen würden auf Grund des Mindestlohns etwa
224.000 oder 0,6% Personen mehr am Arbeitsmarkt partizipieren wollen als
im Status quo.12 Dem stehen jedoch Restriktionen auf der Arbeitsnachfrage-
seite entgegen. Etwa 1,6% aller Erwerbstätigen würden ihren Arbeitsplatz nach
der Einführung des Mindestlohnes verlieren, das entspricht ca. 570.000 Perso-
nen. Insgesamt würden also nach Mindestlohneinführung knapp 800.000 Men-
schen zusätzlich einen Job suchen.
Unsere wesentliche Erkenntnis ist, dass vor allem folgende Gruppen über-

proportional stark vom Mindestlohn berührt wären, da sie einerseits durch ei-
nen Mindestlohn einen zusätzlichen Arbeitsanreiz hätten, andererseits aber
auch von der Anpassung der Arbeitsnachfrage betroffen sein würden:
� Bezieher niedriger Löhne im allgemeinen, vor allem Frauen, Ostdeutsche
und Geringqualifizierte

� Zweitverdiener im Paarhaushalt (v. a. Frauen)
� Erwerbstätige in atypischen Beschäftigungsformen (Teilzeit, Mini- und Mi-
di-Jobber).
Auch ein statischer Vergleich der derzeit bezahlten Löhne mit dem Mindest-

lohn zeigt eine starke Betroffenheit in bestimmten Regionen, Berufen, Bran-
chen und Arbeitsformen (Brenke/Müller, 2013), wo dann besonders starke
Lohnanhebungen erforderlich wären – was im Gegenzug aller Voraussicht nach
zu Anpassungen bei der Beschäftigung führen dürfte.

Fiskalische Wirkungen

Zu den fiskalischen Wirkungen der Mindestlohneinführung liegen unter-
schiedliche Ergebnisse aus älterenMikrosimulationsstudien vor. Einige Autoren
berechnen eindeutig negative Effekte (vgl. Bachmann et al., 2008), andere kom-
men sogar zu kurzfristigen Einsparungen (vgl. Wiemers, 2013; Ehrentraut et al.,
2011). Einsparungen kommen deshalb zustande, weil sich dank des mindest-
lohnbedingten höheren Nominaleinkommens höhere Einnahmen aus Steuern
und Sozialabgaben ergeben – diese Mehreinnahmen sind so hoch, dass sie die
Mehrausgaben für arbeitslos gewordene Menschen überkompensieren (vgl. Eh-
rentraut, 2011, 21). Auch unsere Mikrosimulation kommt zu kurzfristigen fiska-
lischen Einsparungen im einstelligen Milliardenbereich. Nach unseren Simula-
tionen besteht auch nach der Nachfragereaktion ein positiver fiskalischer Saldo
von etwa fünf Mrd. EUR, vor allem über etwas höhere Einnahmen bei der Ein-
kommensteuer (1,8 Mrd. EUR) und den Sozialversicherungsbeiträgen (3,0 Mrd.
EUR), aber kaum über Einsparungen bei den Transferausgaben wie etwa dem
Arbeitslosengeld II.

164 P. Arni, W. Eichhorst, N. Pestel, A. Spermann und K. F. Zimmermann

Schmollers Jahrbuch 134 (2014) 2

12 Eine mögliche Mindestlohn-induzierte Zuwanderung aus dem Ausland ist hier
nicht berücksichtigt.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.134.2.149 | Generated on 2025-12-01 02:34:28



Tabelle 2

Fiskalische Effekte des Mindestlohnes (in Mrd. EUR)

Statisch
Nach

Arbeitsnachfrage

Gesamteffekt 8,3 5,3
Direkte Steuern 2,5 1,9
davon Einkommensteuer 2,4 1,8
davon Abgeltungsteuer 0,0 0,0
davon Solidaritätszuschlag 0,1 0,1
Sozialversicherungsbeiträge 5,0 3,0
davon GRV 2,4 1,4
davon ALV 0,4 0,2
davon GKV 2,2 1,3
Transferzahlungen 0,8 0,4
davon ALG II 0,6 0,2
davon Kindergeld 0,2 0,2
davon Wohngeld 0,0 0,0
davon Kinderzuschlag 0,0 0,0

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis des IZA-Mikrosimulationsmodells.

Dieses Ergebnis kann jedoch nicht so interpretiert werden, dass die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohns zur Sanierung der Staatsfinanzen beitra-
gen wird – aus mehreren Gründen. Erstens werden nach unseren Schätzergeb-
nissen etwa 570.000 Menschen ihre Jobs verlieren. Die Dauer ihrer Arbeits-
losigkeit ist jedoch eine unbekannte Größe. Je länger die Menschen in Ar-
beitslosigkeit verbleiben, desto höher sind die fiskalischen Kosten. Soweit
insbesondere Geringqualifizierte und Ostdeutsche von Arbeitslosigkeit betrof-
fen sind, ist mit einer längeren Arbeitslosigkeit und damit auch entgangenen
Erträgen bzw. höheren Sozialausgaben auf längere Sicht zu rechnen. Unsere
Mikrosimulation nimmt auch im Gegensatz zu anderen Mikrosimulationen kei-
ne vollständige Inanspruchnahme von Sozialleistungen an, was bei Teilzeitbe-
schäftigten und Zweitverdienern eine realistische Annahme ist. Das kann die
geringere Reaktion bei den Sozialausgaben erklären.
Zweitens werden Ausbildungsentscheidungen von jungen Menschen durch

einen hohen Mindestlohn tendenziell negativ beeinflusst. Wenn der erwartete
Ertrag einer Ausbildungsentscheidung relativ zum Mindestlohn zu gering er-
scheint, werden junge Menschen dauerhaft in gering entlohnten Tätigkeiten
verharren. Dadurch erhöht sich die Gefahr von low pay-no pay Lebensläufen.
Auch über diesen Kanal entstehen zusätzliche fiskalischen Belastungen.
Drittens ist die Interaktion zur Schwarzarbeit durch unser Modell nicht er-

fasst. Je höher der Mindestlohn, desto höher wird der Zuwachs an Schwarzar-
beit oder nicht erfasster Mehrarbeit sein und desto geringer sind die zukünfti-
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gen fiskalischen Einnahmen – wobei ein Unterlaufen des Mindestlohnes durch
Mehrarbeit aber gleichzeitig Beschäftigung stabilisieren kann.
Viertens ist aus einer US-Evaluationsstudie (Meer/West, 2013) bekannt, dass

ein Mindestlohn insbesondere negativ auf die Beschäftigungsdynamik wirkt. Je
geringer die zukünftige Beschäftigungsdynamik, desto geringer sind die zu-
künftigen fiskalischen Einnahmen.
Fünftens sind spillover-Effekte auf nicht unmittelbar von Mindestlohnein-

führung betroffene Bereiche der Lohnverteilung nicht berücksichtigt. Daraus
könnten sich ebenfalls Mehrausgaben durch negative Beschäftigungseffekte er-
geben, wenn auch bei höheren Lohngruppen die Arbeitskosten steigen und da-
mit die Arbeitsnachfrage der Unternehmen zurückgeht.

Verteilungswirkungen

Da die Einführung eines gesetzlichenMindestlohns im Wesentlichen aus Ge-
rechtigkeitsgründen gefordert wird, sind gerade auch die Ergebnisse zu Vertei-
lungseffekten des gesetzlichen Mindestlohns von Bedeutung. Müller und Stei-
ner (2013) kommen auf der Basis einer Mikrosimulation zum Ergebnis, dass
sich keine positiven Effekte auf die Einkommensverteilung ergeben. Die Be-
gründung: Trotz positiver Effekte auf die Lohnverteilung führt die Interaktion
mit dem Steuer- und Transfersystem, d. h., hohe Abgabensätze und die Anrech-
nung von Zusatzeinkommen auf die Grundsicherung dazu, dass sich die ver-
fügbaren Einkommen kaum ändern.

Tabelle 3

Auswirkungen des Mindestlohnes auf die Anzahl der Transferbezieher

Haushalte im Transferbezug (in 1.000)
Statisch Nach Arbeitsnachfrage

ALG II –166,3 –110,8
Aufstocker –146,7 –167,8
Wohngeld –8,2 –14,2
Kinderzuschlag –9,2 –10,6
Transferanspruch –435,5 –297,7
Transferempfänger –181,5 –131,7

Individuen im Transferbezug (in 1.000)
Statisch Nach Arbeitsnachfrage

Aufstocker –221,8 –255,2
Minijobber –170,4 –227,4
Midijobber –519,5 –573,6
Transferanspruch –778,6 –565,7
Transferempfänger –294,6 –227,5

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis des IZA-Mikrosimulationsmodells.
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Nach unseren Berechnungen dürfte es nach der Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns immer noch über eine Million Aufstocker geben. Das liegt zum
einen daran, dass nur etwa ein Promille aller Erwerbstätigen Vollzeitbeschäf-
tigte Singles mit Anspruch auf ergänzende Grundsicherung sind – die Zahl der
vollzeitbeschäftigten Aufstocker wurde vor kurzem von der Bundesagentur für
Arbeit auf 46.814 nach unten korrigiert. Zum anderen erklärt es sich dadurch,
dass nur wenige bedürftige Haushalte mit Kindern bereits vor Einführung des
Mindestlohns knapp unter der Bedürftigkeitsgrenze verdienten. Tabelle 3 zeigt,
dass die Reform zwar die Zahl der Haushalte mit Transferbezug reduziert, aber
lediglich um etwa 130.000 (etwa 230.000 Individuen) und damit nicht in gro-
ßem Umfang, denn es sind auch Personen und Haushalte betroffen, die nicht
„relativ arm“ sind. Die Zahl der Aufstockerhaushalte dürfte um etwa 170.000
zurückgehen (knapp 260.000 Individuen). Es zeigt sich, dass ein Mindestlohn
als Mittel zur Bekämpfung von Armut nicht besonders zielgerichtet ist. Damit
werden die Ergebnisse anderer Studien bestätigt (vgl. Müller/Steiner, 2013;
Brenke/Müller, 2013; Bruckmeier/Wiemers, 2014). Der Mindestlohn ist dem-
nach kein besonders zielgenaues Instrument zur Verminderung von Einkom-
mensungleichheit.

4.2 Die IZA-Studie im Vergleich
zu aktuellen Mikrosimulationsstudien

Bei der ex-ante-Evaluation der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns
mit Hilfe von Mikrosimulationsmodellen müssen sowohl hinsichtlich des mo-
delltheoretischen Rahmens wie auch bei der empirischen Umsetzung eine Rei-
he von Annahmen und Entscheidungen getroffen werden. Die vorliegenden Si-
mulationsstudien unterscheiden sich teilweise sehr deutlich voneinander bei
den zu Grunde liegenden Annahmen und Spezifikationen, so dass die Band-
breite der vorliegenden Ergebnisse wenig überrascht. Eine vollkommene Ver-
gleichbarkeit der verschiedenen Studien ist somit praktisch nicht gegeben. So-
mit werden implizit oder explizit unterschiedliche Teilaspekte der Auswirkung
eines Mindestlohns auf die Beschäftigung mehr oder weniger stark gewichtet
oder zum Teil ausgeblendet. Dies muss bei der Betrachtung der vorliegenden
Bandbreite der Ergebnisse stets berücksichtigt werden.

Ein wesentlicher Aspekt stellt die Ermittlung der Stundenlohnverteilung im
Status quo dar. Während alle vorliegenden Simulationsstudien auf Grundlagen
von Daten des Sozio-Oekonomischen Panels (SOEP) basieren, werden zum
Teil unterschiedliche Befragungswellen genutzt und verschiedene Annahmen
hinsichtlich der Fortschreibung der Stundenlöhne von der Ausgangs-Datenwel-
le bis zum aktuellen Rand getroffen. Auch die Behandlung besonders niedriger
Stundenlöhne unterscheidet sich. Dies ist wenig überraschend, da auch die ak-
tuellste verfügbare Welle der SOEP-Daten stets um ein bis zwei Jahre hinter
dem aktuellen Jahr zurückbleibt. So bezieht sich die aktuelle Welle 29 auf das
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Erhebungsjahr 2012. Somit müssen Annahmen darüber getroffen werden, wie
die Nominallöhne bis zum aktuellen Jahr 2014 oder zum Jahr der Mindestlohn-
Einführung 2015 fortgeschrieben werden. Dabei werden notwendigerweise in
der Regel einheitlicheWachstumsraten unterstellt.
Darüber hinaus stellt sich die Ermittlung eines Stundenlohns an sich als

schwierig dar, da dieser bei der Erhebung der SOEP-Daten nicht direkt erfragt
wird, sondern aus dem monatlichen Bruttolohn und der regelmäßigen Arbeits-
zeit ermittelt wird. Dabei unterscheiden sich die Untersuchungen teilweise im
Detail in der Behandlung besonders geringer Löhne, die sich häufig für gering-
fügig Beschäftigte (Minijobber) ergeben. Daraus wird auch deutlich, dass das
SOEP nicht die idealtypische Datengrundlage für die Verteilung der Stunden-
löhne ist. Dies liegt zum einen daran, dass der Großteil der Arbeitnehmer nicht
explizit pro Arbeitsstunde entlohnt wird und sich die Löhne je nach tatsächlich
geleisteter Arbeitszeit auch bei gleichem Monatsbrutto unterscheiden können.
Dennoch stellt das SOEP die in Deutschland einzig brauchbare Datenquelle für
Mikrosimulationsstudien dar, da sie neben den Informationen zu Bruttoein-
kommen (mit den beschrieben Einschränkungen) auch die notwendigen Infor-
mationen zum Haushaltskontext aufweist. Diese sind zur Bestimmung der Ab-
züge von Steuern und Sozialabgaben sowie zur Ermittlung von Transferansprü-
chen unerlässlich.
Schließlich stellt die theoretische Fundierung sowie empirischeModellierung

der Arbeitsnachfragereaktion auf die Einführung eines Mindestlohns eine we-
sentliche Stellschraube dar, auf die die Heterogenität der Ergebnisse ebenfalls
maßgeblich zurückzuführen sein dürfte. Üblicherweisewird die Nachfrage nach
Arbeit empirisch durch die Bestimmung oder Nutzung spezifischer Arbeits-
nachfrageelastizitäten modelliert. Die Studie von Henzel/Engelhardt (2014) be-
handelt diesen Aspekt explizit und ausführlich und führt eine Sensitivitätsana-
lyse für eine ganze Bandbreite von Elastizitäten im plausiblen Bereich zwischen
0 und –1 durch, so dass je nach weiterer Spezifikation ein Beschäftigungseffekt
zwischen 0 und –863.000 ermittelt wird. Somit wird deutlich, dass die Model-
lierung der Arbeitsnachfrageseite entscheidend ist für die Simulation von Be-
schäftigungseffekten.
Allerdings stellt sich die Frage, welcherWert der Nachfrageelastizität für wel-

che Gruppe von Arbeitnehmern angemessen und „richtig“ ist. Während Bruck-
meier/Wiemers (2014) überhaupt keine Arbeitsnachfragereaktionen sondern
ausschließlich die Steigerung des Arbeitsangebots betrachten und implizit einen
Wert von 0 für die Nachfrageelastizität annehmen, legen Knabe et al. (2014) ei-
nen einheitlichen Wert von –0,75 zu Grunde. Unsere Studie verwendet empi-
risch geschätzte Elastizitäten zwischen –0,37 und –1,05 je nach Qualifikations-
niveau; wobei die Reagibilität für Arbeitnehmer mit mittlerer Qualifikation am
geringsten und für Geringqualifizierte am höchsten ausfällt. Wir untersuchen
auch den Arbeitsangebotseffekt. Müller und Steiner (2013) verwenden noch
weiter differenzierte Elastizitäten (nach Region, Geschlecht, Qualifikation und
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Arbeitszeitkategorie). Hinter der Verwendung unterschiedlicher Arbeitsnachfra-
geelastizitäten steckt zudem nicht nur eine explizite Annahme über das quantita-
tive Ausmaß der Nachfragereaktion auf dem Arbeitsmarkt, sondern implizit
auch eine Annahme über den zeitlichen Horizont, in dem sich Beschäftigungs-
effekte realisieren. Henzel und Engelhardt (2014) weisen darauf hin und argu-
mentieren, dass kurzfristig eine geringe Elastizität und somit geringe Anpas-
sungseffekte zu erwarten sind, während sich ein prognostizierter Beschäfti-
gungsrückgang mit zunehmenden zeitlichen Abstand von der Mindestlohnre-
form erst langfristig immer stärkermaterialisiert.

Tabelle 4

Beschäftigungswirkungen aktueller Mikrosimulationsstudien im Vergleich

Studie Datenwelle/
Berichtsjahr*)

Lohnelastizität
der Arbeits-
nachfrage

Beschäfti-
gungseffekt

Bemerkungen/weitere
Annahmen und Spezi-
fikationen

Bruckmeier
und Wiemers
(2014)

SOEP
2010 /2014

0 nicht
untersucht

Zusätzlich 126.000
Arbeitssuchende
(Arbeitsangebotseffekt)
Ergebnis mit Lohn-
anpassung

Henzel und
Engelhardt
(2014)

SOEP
2012 /2015

zwischen 0
und –1
(hier: –0,5)

–857.000 100% Betroffenheit im
Niedriglohnsektor,
Summe aus Effekten
auf Vollzeit- und
Teilzeitbeschäftigten
sowie Minijobber

Knabe et al.
(2014)

SOEP
2012 /2015

–0,75 –910.000
(–425.000)

Neoklassisches
Standardmodell der
Arbeitsnachfrage (Mo-
nopsonmodell)

Müller und
Steiner
(2013)

SOEP
2011 /2013

Unterschiedlich
nach Region,
Geschlecht,
Qualifikation
und Arbeitszeit

–100.000 Preiselastizität der
Güternachfrage von 0

IZA-Studie SOEP
2012 /2014

Unterschiedlich
nach Qualifika-
tion (von –0,37
bis –1,05)

–570.000 Verlust an Jobs Zusätz-
lich 224.000 Arbeits-
suchende (Arbeits-
angebotseffekt)

*) Berichtsjahr = Jahr auf das die in den Daten beobachtete nominale Lohnverteilung mit einheit-
lichenWachstumsraten fortgeschrieben wurde.

4.3 Zwischenbewertung

Insgesamt sagen die vorliegenden Simulationen übereinstimmend, dass
durch die Einführung des allgemeinen Mindestlohns mit einer deutlichen Aus-
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weitung des Arbeitsangebots und einer ganz erheblichen Anzahl von verlore-
nen Arbeitsplätzen zu rechnen ist. Insgesamt sind also viel mehr Menschen oh-
ne Arbeitsplatz, obwohl sie arbeiten wollen. Die Ergebnisse der vorliegenden
Mikrosimulationsstudien beschreiben allerdings nur ein Problempotenzial und
sollten nicht überbewertet werden. So schließen die verwendetenModelle mög-
liche positive Beschäftigungseffekte konzeptionell aus. Tatsächlich haben sich
empirisch im Ausland auch gelegentlich positive Wirkungen gezeigt; diese
könnten in dem in den Studien benutzen Modellrahmen nicht erklärt werden.
Allerdings sollten bei einer Fehlspezifikation der Modelle, die ja zuvor empi-
risch geschätzt wurden, keine deutlichen Beschäftigungsverluste ermittelt wer-
den. Die Jobverluste sind aufgrund der geschätzten negativen Nachfrageelasti-
zitäten nur konsequent.
Kurzfristig kommt es zu Entlastungen der staatlichen Haushalte, vor allem

durch Steuerzahlungen und Transfers in die Sozialsysteme. Die fiskalische
Analyse umfasst allerdings lediglich einen Teil der mittel- und langfristigen Ef-
fekte, so dass aus den errechneten kurzfristigen fiskalischen Einsparungen kei-
nesfalls der Schluss gezogen werden kann, der Mindestlohn sei ein Sparpaket
für die Staatsfinanzen.
Ferner sagen die Ergebnisse wegen des statischen Charakters der Modelle

und der ungenauen Abbildung von Realität und Gesetzesrahmen allerdings
nichts über die genauen zeitlichen Abläufe. Deshalb würde eine genaue wissen-
schaftliche Begleitforschung der Wirkungen des Gesetzes für die Wissenschaft
sehr aufschlussreich sein.

5. Zur Evaluation
des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland

5.1 Probleme der Evaluation des gesetzlichen Mindestlohns

Die erste Evaluationswelle zu den branchenspezifischen Mindestlöhnen in
Deutschland erbrachte zu zentralen Variablen wie der Beschäftigung in kur-
zer Sicht keine signifikanten Ergebnisse, die auf systematisch negative Effek-
te branchenspezifischer Mindestlöhne hinweisen (siehe Abschnitt 3.2 sowie
Frings, 2013). Auch methodisch verfeinerte Analysezugänge, die insbesondere
für den Bausektor umgesetzt wurden, führten grundsätzlich zum selben Ergeb-
nis, dass im Gesamten keine signifikant positiven oder negativen Beschäfti-
gungseffekte nachgewiesen werden konnten (König/Möller, 2009; Frings,
2013; ZEW, 2013). Daraus lässt sich jedoch nicht schließen, dass die Einfüh-
rung eines Mindestlohns generell zu keinen negativen Beschäftigungseffekten
führen wird. Diese Resultate und bestehende methodische Kritiken erlauben
vielmehr derzeit kein abschließendes Urteil darüber, inwieweit die Beschäf-
tigungswirkungen der Einführung branchenspezifischer Mindestlöhne tat-
sächlich vernachlässigbar sind oder ob sie durch unpräzise Daten, methodische
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Schwierigkeiten und die Vernachlässigung längerfristiger und indirekter Wir-
kungen getrieben sind.
Die Hauptproblematiken bei der Analyse der Beschäftigungswirkungen las-

sen sich aus methodischer und datenbezogener Sicht vor allem in vier Punkten
zusammenfassen: Erstens waren für die bisherigen Untersuchungen der bran-
chenspezifischen Mindestlöhne die Beobachtungszeiträume der vorhandenen
Daten zu kurz. Die Resultate der ökonomischen Anpassungsprozesse, die
durch Mindestlohneinführungen oder -veränderungen ausgelöst werden, lassen
sich nicht schon nach einem oder zwei Jahren ablesen. Denn es ist davon aus-
zugehen, dass solche Anpassungen auch Veränderungen in der Beschäftigungs-
struktur der betroffenen Branchen auslösen können.
Zweitens sind die bestehenden Datenquellen für Mindestlohnanalysen in di-

versen Aspekten zu unpräzise. So erlauben etwa die administrativen Daten
meist nur eine ungenaue Abgrenzung der vom Mindestlohn Betroffenen. Eben-
so ist die Qualität der gemeldeten Arbeitsstunden in den BA-Daten für eine
systematische Nutzung in der empirischen Forschung nach wie vor nicht aus-
reichend. Bisher auf Basis von Befragungen erhobene Daten weisen, umge-
kehrt, das Problem zu kleiner Beobachtungszahlen auf, die detailliertere Ana-
lysen unmöglich machen.
Als dritte zentrale Schwierigkeit stellt sich die Suche nach einer glaubwürdi-

gen und gut vergleichbaren Kontrollgruppe heraus. Für die gleichzeitige und
flächendeckende Einführung des Mindestlohnes in einer Branche gibt es keine
„natürliche“ Kontrollgruppe, wie sie in quasi-experimentellen Evaluationen oft
benutzt wird. Zudem verhindert die erwähnte nur grobe Eingrenzung der vom
Mindestlohn Betroffenen eine präzise Abgrenzung der Kontrollgruppe. Schließ-
lich ist die Benutzung anderer Branchen als Vergleichsgruppen beispielsweise
aufgrund heterogener Beschäftigungstrends problematisch.
Als vierte methodische Problematik sollte erwähnt werden, dass die beste-

henden empirischen Mindestlohnanalysen andere Auswirkungen jenseits der
direkten Beschäftigungseffekte bislang zu wenig berücksichtigt haben. So kön-
nen Mindestlohneinführungen auch Aspekte wie Beschäftigungsstruktur, -ni-
veau und -qualität, strukturelle Veränderungen der Branchen, Outsourcing, Ak-
tivitäten der Schattenwirtschaft usw. beeinflussen. Die Nichtberücksichtigung
solcher Aspekte kann wiederum zu einer verzerrten Darstellung der direkten
Beschäftigungswirkungen führen.
Es muss festgehalten werden, dass die Mindestlohnforschung in Deutschland

sich bisher nur auf wenige Einzelerfahrungen und wenige Untersuchungen stüt-
zen kann. Auch waren die bisherigen Maßnahmen in Größe und Reichweite
sehr begrenzt. Diese Erfahrungen sind nur wenig zureichend und hilfreich, die
geplante Politikmaßnahme zu leiten. Allerdings soll mit einem Mindestlohn
von 8,50 EUR der Anstieg massiv und flächendeckend sein. Der massive An-
stieg begünstigt zunächst wissenschaftliche Wirkungsforschung, da hier mit ei-
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ner größeren Anpassungsreaktion gerechnet werden muss. Insoweit ist die vor-
gesehene Politikmaßnahme auch ein großes wissenschaftliches Experiment.
Andererseits verstärkt die flächendeckende Einführung das Problem der Bereit-
stellung von überzeugenden Kontrollgruppen, eine Herausforderung, die durch
die verzögerte Einführung in einigen ausgewählten Branchen nicht wesentlich
begrenzt wird.
Trotz aller Probleme gab es zumindest Versuche, die Beschäftigungswirkun-

gen der erfolgten Mindestlohneinführungen genauer abzuschätzen. Gleiches
kann man für die Verteilungswirkungen nicht sagen. Dies überrascht einigerma-
ßen, ist doch die Verbesserung der Verteilung und damit die Erzielung von mehr
Gerechtigkeit das eigentliche erklärte Hauptziel der Politik. Der Mindestlohn
wird typischerweise nicht als Instrument der Beschäftigungspolitik verstanden.
Auch könnten begrenzte Beschäftigungsverluste in einer Zielabwägung hinge-
nommen werden, wenn dadurch größere Fortschritte bei der Erzielung von Ver-
teilungsgerechtigkeit erreicht würden. Genau daran ist aber aufgrund von Stu-
dien zu zweifeln, die die Verteilungssituation der möglichen Bezieher eines all-
gemeinen Mindestlohns von 8,50 EUR erfassen: Die Begünstigten leben über-
wiegend nicht in von Armut bedrohten Haushalten (vgl. Brenke/Müller, 2013).
Und so sollte es nicht überraschen, wenn sich an der Verteilungssituation in
Deutschland nach Einführung dieses allgemeinen Mindestlohns nicht viel än-
dern würde. Jedenfalls muss die Verteilungsanalyse als Herausforderung der
Evaluationsforschung gerade nach einer allgemeinen Mindestlohneinführung
an vorderster Stelle genannt werden.

5.2 Potenziale der Mindestlohnforschung

Wo liegen die hauptsächlichenPotenziale für künftige Forschungen zum The-
ma Mindestlohn? Die zentrale Grundlage für die Steigerung der Aussagekraft
wissenschaftlicher Analysen liegt in der Verbesserung der Datenbasis, insbeson-
dere hinsichtlich der oben erwähnten Aspekte. Dies wird präzisere Definitionen
von Treatment- und Kontrollgruppen erlauben sowie eine Untersuchung der Ar-
beitsstundenentscheidung der Beschäftigten. Diese Dimension ist von zentraler
Bedeutung, da eine Mindestlohneinführung zur Abwälzung der Mehrkosten
mittels einer geringeren Zahl der bezahlten Arbeitsstunden führen kann.
Eine zweite wichtige Weiterentwicklung der Mindestlohnforschung sind ver-

feinerte Kontrollgruppenkonzepte. Die flächendeckende und zeitgleiche Ein-
führung des allgemeingültigen Mindestlohnes verhindert die Anwendung qua-
si-experimenteller Evaluationsansätze, die in anderen Ländern eingesetzt wur-
den13. Trotzdem könnten zum Beispiel durch feinere Kontrollgruppendefinitio-
nen oder durch den systematischen Vergleich mehrerer unterschiedlicher
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Kontrollgruppenansätze zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden; die Varia-
tion der Ansätze könnte etwa Hinweise dazu geben, wie stark heterogene bran-
chenspezifische Trends die Differenz-von-Differenzen-Ergebnisse beeinflus-
sen. Eine andere mögliche Option wäre die Bildung synthetischer (d. h. kombi-
nierter) Kontrollgruppen (Abadie et al., 2010).
Das größte Potenzial für weitere Forschungen im Mindestlohnbereich liegt

jedoch wohl darin, weitere Zielgrößen und Forschungsfragen anzugehen, jen-
seits der direkten kurzfristigen Beschäftigungsergebnisse: Wie sehen die Aus-
wirkungen auf die längerfristige Entwicklung von Beschäftigung und Löhnen
aus? Dies impliziert Analysen von Dynamiken, beispielsweise von Veränderun-
gen in Beschäftigungs- und Lohnniveaus, betrieblichen Beschäftigungsstruktu-
ren, der Arbeitsnachfrage, speziell der Schaffung neuer Stellen und der Qualität
der Beschäftigung (Stabilität der Beschäftigung oder Art der Vertragsformen).
Was bedeutet der Mindestlohn für die Generierung von Lebenschancen für die
erfolgreiche Beteiligung am Erwerbsleben?
Besonders von Interesse wäre die Untersuchung der Frage, wie die Einfüh-

rung eines generellen Mindestlohnes sich auf die Lohnspannen und -verteilung
der Arbeitnehmer oberhalb der Mindestlohngrenze auswirkt14. Wird die Vertei-
lung von Löhnen und verfügbarem Einkommen gleicher und die Armutsbedro-
hung der Haushalte geringer? Solche Untersuchungen bedingen strukturelle(re)
Analyseansätze, die explizit Dynamiken wie die Mobilität von Beschäftigung
und Beschäftigten in verschiedenen Dimensionen mitberücksichtigen (vgl.
auch ZEW, 2013).
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist es sinnvoll, die Veränderungen im Vorfeld

der Einführung des gesetzlichenMindestlohnes zu beobachten und im Hinblick
auf die Wirkung auf die Lohnstruktur und Beschäftigung zu evaluieren. So las-
sen sich bereits jetzt zusätzliche Tarifverhandlungen beobachten – mit dem
Ziel, in der Übergangsperiode bis Ende 2016 vom gesetzlichen Mindestlohn
nach unten abweichen zu dürfen. In der Fleischindustrie, dem Friseurgewerbe
und in der Landwirtschaft kam es im Jahr 2014 zu entsprechenden Tarifab-
schlüssen. Dagegen scheiterten die Verhandlungen im Gastgewerbe, so dass
dort der gesetzlicheMindestlohn ab 2015 gelten wird.
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5.3 Die gesetzliche Grundlage
für die Evaluation des Mindestlohns

Unter § 23 des Mindestlohngesetzes heißt es: „Dieses Gesetz ist im Jahr
2020 zu evaluieren“. Auch findet sich im Kapitel E.3 der Satz: „Zusätzlich
kann die Mindestlohnkommission eigene Forschungsvorhaben in Auftrag ge-
ben. Eine Quantifizierung der Kosten hierfür ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
möglich.“ Diese Evaluationsklausel ist nur unter massivem Druck der Wissen-
schaft – auch des IZA – zustande gekommen (vgl. Arni et al., 2014b und IZA
Compact vom März 2014 mit einem Bericht über die europäische Mindestlohn-
konferenz des IZA in Berlin).
Doch wie könnte der gesetzliche Mindestlohn evaluiert werden? Das funda-

mentale Evaluationsproblem besteht darin, dass die vom Mindestlohn Betroffe-
nen nicht gleichzeitig als Nicht-Betroffene beobachtet werden können. Verglei-
che von Niedriglohnempfängern vor und nach der Mindestlohneinführung sind
z. B. aufgrund von Konjunkturschwankungen ebenfalls unbefriedigend. Die
Herausforderung für die wissenschaftliche Evaluationsforschung ist daher die
Definition einer geeigneten Vergleichsgruppe. Würde der Mindestlohn von
heute auf morgen ohne Ausnahmen eingeführt und würden in allen Regionen
alle Arbeitnehmer in gleichem Umfang profitieren, dann gäbe es keine geeigne-
te Vergleichsgruppe innerhalb Deutschlands. Doch das ist nicht der Fall – es
gibt Ausnahmen, Übergangsregelungen, regionale und branchenspezifische
Unterschiede.
Ausnahmen erlauben natürliche Experimente. So könnten zum Beispiel

Langzeitarbeitslose, die zwischen 12 und 14 Monaten arbeitslos sind, mit Stel-
lensuchenden, die zwischen 9 und 11 Monaten arbeitslos sind, verglichen wer-
den. Auch existieren Übergangsregelungen, sodass die zeitliche Variation in
der Einführung des generellen Mindestlohnes von 8,50 € zu Evaluationszwe-
cken genutzt werden kann. Der Mindestlohn wird in Ostdeutschland bei den
betroffenen Menschen zu massiveren Lohnerhöhungen führen als in West-
deutschland – diese regionale Variation kann in vergleichbaren Arbeitsmarktre-
gionen für die Evaluation genutzt werden. Auch werden unterschiedliche Bran-
chen unterschiedlich betroffen sein, sodass eine Bildung von Vergleichsgrup-
pen unter Umständen möglich ist (vgl. Arni et al., 2014b).
Unabhängig davon, welche Evaluationsmethoden am besten geeignet sein

werden, gilt: Bereits in diesem Jahr sollten die Vorarbeiten für eine umfassende
Evaluation beginnen. Die Mängel in der Verfügbarkeit und Zielgenauigkeit der
für fundierte Analysen notwendigen Daten sind aus der Erfahrung mit den Eva-
luationen der branchenspezifischen Mindestlöhne hinlänglich bekannt (vgl.
ZEW, 2013 und Arni et al., 2014a). Die Zeit sollte nicht nur für die Erarbeitung
eines systematischen Evaluationskonzepts, sondern auch für Investitionen in
die Datenqualität genutzt werden. Damit sind insbesondere Investitionen ge-
meint, die a) eine zeitnahe Bereitstellung administrativer Daten, b) die Erhe-
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bung von Umfragedaten und c) die Verknüpfung von administrativen und Um-
fragedaten ermöglichen. Denn die Qualität der Daten wird entscheidend sein,
ob zukünftig verlässliche Aussagen zur Wirkungsweise des gesetzlichen Min-
destlohns möglich sein werden.
Eine systematische und unabhängige wissenschaftliche Evaluation des Min-

destlohnes ist unabdingbar, gerade auch im Hinblick auf weiterreichende Aus-
wirkungen im Wirtschaftskreislauf, auf die Beschäftigungsdynamik, auf höhere
Lohngruppen und mögliche Ausweichreaktionen und Umgehungen. Die Eva-
luation der Mindestlohnregelung sollte dabei den Beispielen einer umfassenden
Gesamtevaluation der Hartz-Reformen oder der ehe- und familienpolitischen
Leistungen folgen und von diesen Erfahrungen lernen.

6. Fazit und Ausblick

Nach dem Kaitz-Index liegt der in Deutschland beschlossene gesetzliche
Mindestlohn beim internationalen Vergleich von Vollzeitbeschäftigung im obe-
ren Mittelfeld. Eine differenzierte Betrachtung macht dagegen deutlich: Für
Ostdeutschland liegt der Kaitz-Index auf Spitzenniveau.
Der internationale Vergleich mit dem Kaitz-Index ignoriert jedoch die große

Bedeutung von Minijobs und Teilzeitbeschäftigung in Deutschland – diese Be-
schäftigungsformen sind besonders stark vom Mindestlohn betroffen.
Die empirischen Analysen zur Wirkung von Mindestlöhnen in Deutschland

lassen sich kurz folgendermaßen zusammenfassen: Internationale Erfahrungen
geben Hinweise auf mögliche Wirkungen, können aber keine Gewissheit über
die Effekte des Mindestlohnes auf den deutschen Arbeitsmarkt verschaffen.
Modellrechnungen auf der Basis von Mikrosimulationen sprechen für negative
Beschäftigungseffekte, schließen jedoch mögliche positive Beschäftigungsef-
fekte modelltheoretisch aus. Die vorliegenden Evaluationsstudien zu Branchen-
mindestlöhnen für Deutschland liefern wegen Datenrestriktionen und einem
kurzfristigemZeithorizont kaum belastbare Erkenntnisse.
Deshalb bleibt die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohnes ein ar-

beitsmarktpolitisches Großexperiment mit ungewissem Ausgang. Aufgrund der
Höhe des beschlossenen Mindestlohnes und der derzeitigen Arbeitsmarktstruk-
tur in Deutschland wird der Mindestlohn voraussichtlich erhebliche negative
Konsequenzen für die Beschäftigung gerade in den Bereichen des privaten
Dienstleistungssektors und im Teilzeitbereich , insbesondere in Ostdeutschland,
haben.
Für die weitere Entwicklung in Deutschland ist es unabdingbar, eine unab-

hängige wissenschaftliche und zeitnahe Begleitforschung und Evaluation der
Mindestlohnregelungen zu etablieren – die gesetzliche Grundlage ist unter mas-
siven Druck von Arbeitsökonomen geschaffen worden. Einblicke in die direk-
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ten und mittelbaren Wirkungen müssen transparent und öffentlich verfügbar
gemacht werden, und deren Ergebnisse müssen in die Entscheidung über die
weitere Anpassung des Mindestlohnes einfließen. Dadurch könnten unberech-
tigte Befürchtungen widerlegt werden. Wenn sich die Befürchtungen allerdings
bewahrheiten, dann muss die Politik die Möglichkeit zur Revision ergreifen
oder die Entscheidung darüber in die Hände der Wähler legen. Deshalb wird
die Transparenz der Folgen des Mindestlohnes für die Öffentlichkeit zu einer
wichtigen Voraussetzung für die Funktionsweise der Demokratie.
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Anhang

Tabelle A1

Anpassungsmechanismen und Sonderregelungen

Land Anpassungsmechanismus Ausnahmen
Belgien Durch Sozialpartner; Indexie-

rung an Verbraucherpreise
Jugendliche (94% des Ml. bis 20 Jahre,
88% des Ml. bis 19 Jahre, 82% des Ml. bis
18 Jahre, 70% des Ml. bis 16 Jahre; Gelegen-
heitsarbeit (weniger als einen Monat) und
Arbeit von Familienangehörigen ist nicht
Indexiert
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Bulgarien Regierung nach Verhandlun-
gen zwischen Sozialpartnern

Ausbildung (90% des Ml. in der Probezeit bis
zu 6 Monate)

Deutsch-
land

Ab 2015: Regierung nach
Verhandlungen zwischen
Sozialpartnern

-

Estland Regierung nach Verhandlun-
gen zwischen Sozialpartnern -

Frankreich Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner; durch In-
dexierung an Verbraucher-
preise und Lohnentwicklung

Praktikanten (25% des Ml. zwischen 16–17
Jahren bis 78% des Ml. über 21 Jahren);
Jugendliche (80% des Ml. bis 16 Jahren,
90% des Ml. zwischen 17–18 Jahren bis zu
6 Monate); Behinderung (zwischen 65% und
90% des Ml., je nach Beeinträchtigung)

Griechen-
land

Regierung nach Verhandlun-
gen zwischen Sozialpartnern

Nach Beschäftigung (Büro, Betrieb); Prakti-
kanten (Ml. Entspricht dem eines ungelernter
Arbeiters); Berufserfahrung; Familienstatus
(verheirater, unverheiratet)

Irland Regierung Praktikanten (je nach dauer zwischen 75%
und 90% des Ml.), Jugendliche (70% des Ml.
unter 18 Jahren, über 18 Jahren 80% des Ml.
im ersten und 90% des Ml. im zweiten Jahr

Italien Verbindlichkeitserklärung
von Tarifverträgen

Praktikanten

Kroatien Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner -

Lettland Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner -

Litauen Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner -

Luxemburg Regierung nach Konsultation
der Sozialpartnern; durch In-
dexierung an Verbraucher-
preise

Jugendliche (80% des Ml. zwischen 17–18
Jahren, 75% des Ml. zwischen 15 und
17 Jahren); Arbeitslose unter 30 können bis zu
9 Monate 80% des Ml. erhalten wenn sie
unqualifiziert sind); Behinderung; Qualifika-
tion (Mindestlohn für qualifizierteArbeit-
nehmer ist 20% höher als für unqualifizierte;
Studenten (80% des Ml.)

Malta Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner

Jugendliche (148,49 € unter 17 Jahren,
151,57 € zwischen 17–18 Jahren, 158,11 €
über 18 proWoche) ansonsten 4,06 pro Stunde

Niederlande Regierung nach Konsultation
der Sozialpartnern; durch In-
dexierung an Lohnentwick-
lung

Jugendliche (85% des Ml. bei 22 Jahren,
72,5% des Ml. bei 21 Jahren, 61,5% des Ml.
bei 20 Jahren, 52,5% des Ml. bei 19 Jahren,
45,5% des Ml. bei 18Jahren, 39,5% des Ml.
bei 17 Jahren, 34,5% des Ml. bei 16 Jahren,
30% des Ml. bei 15 Jahren); Behinderung

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung Tabelle A1

Land Anpassungsmechanismus Ausnahmen
Polen Regierung nach Verhandlun-

gen zwischen Sozialpartnern
Arbeitsmarkteinsteiger(80% im ersten,
90% des Ml. im zweiten Jahr)

Portugal Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner

Praktikanten (80% des Ml. für ein Jahr bzw.
6 Monate bei vorhandener Qualifikation);
Behinderung (je nach Einschränkung 50% bis
90% des Ml.)

Rumänien Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner

UnterschiedlicherMindestlohn je nach erreich-
tem Bildungsniveau

Slowakei Regierung nach Verhandlun-
gen zwischen Sozialpartnern -

Slowenien Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner -

Spanien Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner

Praktikantenmit akademischen Abschluss
(65% bzw. 75% des Ml. im ersten bzw. zwei-
ten Jahr)

Tschechien Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner

Jugendliche (80% des Ml. zwischen 15–18
Jahren, 90% des Ml. für 6 Monate zwischen
21–18 Jahre); Behinderung (bei partieller Be-
hindertenrente 75%, bei voller Behinderten-
rente 50% des Ml.)

Vereinigtes
Königreich

Regierung nach Konsultation
der Sozialpartner, Empfeh-
lung einer unabhängigen
Kommission

Praktikanten (2,6 Pfund); Jugendliche (4,98
Pfund zwischen 18–20 Jahren, 3,68 Pfund
zwischen 16–17 Jahren), ansonsten 6,31
Pfund

Ungarn Regierung Nach Beschäftigung ( wenn Ausbildung oder
sekundärer Bildungsabschluss erforderlich)

USA Regierung (National, Bun-
desstaat)

Praktikanten (95% des nationalen Ml. bzw.
75% für Studenten); Jugendliche (unter 20
Jahren min. 4,25 $ für die ersten 90 Tage);
Studenten (85% des nationalen Ml.); Behinde-
rung (Einzelfallentscheidung);Erntehelfer,
Haushaltshilfen (können vom nationalen Ml.
ausgenommen werden); Trinkgelder können
zum nationalen Ml. angerechnet werden

Quelle: ILOWorking Conditions Laws Database.
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